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Freitag, 3. März 2023

AAmmttll iicchhee  BBeekkaannnnttmmaacchhuunnggeenn  

ZELL A.H. 
Verantwortlich: Bürgermeister Günter Pfundstein

Aus dem Rathaus

 

für das wöchentliche Vorwort im 
Amtsblatt erhalte ich stets viele po-
sitive Rückmeldungen. Es freut 
mich sehr, dass diese Zeilen gerne 
und oft gelesen werden.  
 
 
Umso mehr werde ich aktuell dar-
auf angesprochen, warum ich zur 
anstehenden Bürgermeisterwahl 
nicht für eine gute Wahlbeteiligung 

werbe. Die Antwort ist ganz einfach: Ich darf es nicht an 
dieser Stelle. Als Bürgermeisterkandidat darf ich das 
Amtsblatt nicht für eigene Werbezwecke nutzen. Daran 
werde ich mich auch strikt halten. Dieser Hinweis ist mir 
wichtig, weil das viele Bürgerinnen und Bürger nicht 
nachvollziehen können. Es ist ohnehin schwierig, als 
Amtsinhaber einerseits die tägliche Arbeit zu erledigen 
und andererseits gleichzeitig um Wählerstimmen zu wer-
ben. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass eine 
Unterscheidung zwischen der Amts- und Privatperson 
Günter Pfundstein kaum möglich ist. Eine Äußerung in 
irgendeiner Angelegenheit zweifelsfrei in die Kategorie 
„dienstlich“ oder „privat“ einzuordnen, ist praktisch so-
gar unmöglich.  
 
 

Mir ist es an dieser Stelle außerdem ein wichtiges Anlie-
gen, alle Hundebesitzer zu bitten, keine gefüllten Hunde-
kotbeutel in der freien Natur zu entsorgen.  
 
Nicht nur für die Landwirte und deren Tiere ist das ein 
großes Problem. Beim Mähen werden die Tüten zerhäck-
selt. Der Inhalt zerteilt sich auf Feldern, Wald und Wie-
sen. Viele Tiere nehmen den Hundekot so über Ihre Nah-
rung auf und werden krank. Seit ein paar Monaten haben 
wir neue Hundestationen aufgestellt. Für die vielen posi-
tiven Reaktionen bedanken wir uns an dieser Stelle aus-
drücklich. Klar ist auch, dass so mancher Hundebesitzer 
gerne noch mehr davon hätte. Bitte bedenken Sie, dass 
die Stationen auch regelmäßig geleert werden müssen. 
Und das macht viel Arbeit.  
 
Auch wenn so manche Tüte in der freien Natur un -
sachgemäß entsorgt wird, so muss ich doch eine Lanze 
für die allermeisten Hundebesitzer brechen. Wir geben 
im Rathaus jährlich ca. 180.000 (!) Hundekotbeutel  
kostenlos aus. Dafür landen relativ wenige dort, wo sie 
nicht hingehören.  
 
Ein herzliches Dankeschön an die Herrchen und – das 
sage ich ganz bewusst – auch an die Frauchen. 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. 
 
 
 

Ihr  
Günter Pfundstein,  

Bürgermeister 

Geschwindigkeitsmessungen im Februar 2023 
Für Februar 2023 liegt folgende Mitteilung vom Landratsamt vor:



Stadt Zell am Harmersbach – Ortenaukreis 

Öffentliche Bekanntmachung zur Durchfu?h-
rung der Bürgermeisterwahl am 12.03.2023 
Zur Durchfu?hrung der Bürgermeisterwahl wird bekannt ge-
macht:  
1.  Die Wahlzeit dauert von 8 bis 18 Uhr.  
2.  Die Gemeinde ist in folgende 5 Wahlbezirke eingeteilt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis 
spätestens zum 19.02.2023 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der/die 
Wahlberechtigte wählen kann.  
3.  Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Der Stimmzet-

tel enthält die Namen der Bewerber/innen, die öffentlich be-
kannt gemacht wurden. Der Wähler kann auch nicht im 
Stimmzettel vorgedruckte wählbare Person wählen. Wähl-
bar sind Deutsche im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes und Unionsbürger, die vor der Zulassung 
der Bewerbungen in der Bundesrepublik Deutschland woh-
nen; die Bewerber müssen am Wahltag das 25., dürfen 
aber noch nicht das 68. Lebensjahr vollendet haben und 
müssen die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes eintreten und dürfen nicht von der Wählbar-
keit ausgeschlossen sein.  

4.  Jeder Wähler hat eine Stimme. Er gibt seine Stimme in der 
Weise ab, dass er auf dem Stimmzettel 

     – den Namen einer wählbaren Person mit weiteren Anga-
ben zur zweifelsfreien Identifizierung dieser Person in die 
freie Zeile einträgt.  

5.  Jeder Wähler kann – außer in den unter Nr. 6 genannten 
Fällen – nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in 
dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Der Wahl-
raum ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben.  

     Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren 
amtlichen Personalausweis, Unionsbürger einen gültigen 
Identitätsausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.  

     Jeder Wähler erhält beim Betreten des Wahlraums den amt-
lichen Stimmzettel ausgehändigt. Der Stimmzettel muss 
vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in  
einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und dort in 
der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder 
gefilmt werden.  

6.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl 
     a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk der 

Stadt/Gemeinde 

     oder 
     b) durch Briefwahl 
     teilnehmen.  
      Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich vom Bürgermeis-

teramt einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimm-
zettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimm zettel (im 
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschrie-
benen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätes -
tens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abge geben werden. Der 
Wahlschein enthält außerdem auf der Rückseite nähere Hin-
weise darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird.  

7.   Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die Stimm -
abgabe ungültig ist, wenn der Stimmzettel beleidigende oder 
auf die Person des Wählers hinweisende Zusätze oder nicht 
nur gegen einzelne Bewerber gerichtete Vorbehalte enthält.  

     Bei Briefwahl gilt dies außerdem, wenn sich im Stimmzettel-
umschlag eine derartige Äußerung befindet sowie bei jeder 
Kennzeichnung des Stimmzettelumschlags.  

8.  Der Wahlberechtigte kann seine Stimme nur einmal und 
nur persönlich abgeben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist  
unzulässig (§ 19 Abs. 1 KomWG). 

     Wahlberechtigte, die des Lesens oder Schreibens unkun-
dig sind oder wegen einer Behinderung an der Abgabe  
ihrer Stimme gehindert sind, können sich hierzu der Hilfe ei-
ner anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf tech-
nische Hilfe bei der Kundgabe einer von dem Wahlberech-
tigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentschei-
dung beschränkt (zulässige Assistenz). Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme  
erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entschei-
dung der Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Außer-
dem ist die Hilfsperson zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie durch die Hilfeleistung erlangt hat.  

     Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis  
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe  
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger 
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahl -
berechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung 
des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuchs).  

9.  Die Wahlhandlung sowie die anschließende Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung 
des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
Bürgermeisteramt 
 
Zell am Harmersbach, den 03.03.2023 
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Aus dem Rathaus

Freiwillige Feuerwehr Zell a. H. – 
Abteilung Unterharmersbach: 
Hauptversammlung 
Die Freiwillige Feuerwehr, Abteilung Unterhar-

mersbach, trifft sich am 4. März 2023 um 20 Uhr im Landgast-
hof »Ochsen« in Unterharmersbach zur Abteilungshauptver-
sammlung. Es stehen wichtige Themen an. Der Kommandant 
bittet um vollzähliges Erscheinen in Ausgehuniform.  



5

ZELL AM HARMERSBACH · Freitag, 3. März 2023

Fundsache  
Beim Bürgerbüro der Stadt Zell am Harmersbach wurden fol-
gende Fundsachen abgegeben:  
• Welschkorn Hut    
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter 
www.zell.de (Bürgerservice/Bürgerbüro online/Fundbüro).

B BÜRGERBÜRO 
Stadt Zell am Harmersbach informiert:

Öffentliche Sitzung des Ausschusses  
für Bau- und Umweltfragen 
Am Montag, den 06.03.2023, um 18.00 Uhr findet in Zell am 
Harmersbach, Rathaus, Rathaussaal, eine öffentliche Sitzung 
des Ausschusses für Bau- und Umweltfragen statt.  
Hierzu ist die Einwohnerschaft herzlich eingeladen.  
Tagesordnung:  
Lfd.     Inhaltsangabe 
Nr.  
1.         Erweiterung und Sanierung Rathaus Zell a.H.,  

Auftragsvergabe Lüftungsarbeiten/Altbau  
Bürgermeisteramt, Hauptamt 
  

Hallensperrung Ritter-von-Buß-Halle  
im März und April 2023 
Samstag, 04.03.2023      Volleyballspieltag 
Samstag, 11.03.2023      Flohmarkt, Kindergarten Villa Regenbogen 
Samstag, 25.03.2023      Volleyballspieltag  
Im April sind bisher keine Sperrungen bekannt.  
Wir bitten die Vereine um Beachtung  
Stadtverwaltung Zell am Harmersbach 

 

Mitteilungen der Ortsverwaltung UNTERHARMERSBACH

Hallensperrung Schwarzwaldhalle  
im März 2023 
Freitag, 03.03.           19.00 – 23.00 Uhr      Tischtennis-Turnier 
Samstag, 04.03.        14.00 – 20.00 Uhr      Handball Spieltag 
Freitag, 10.03.           17.00 – 20.00 Uhr      Tischtennis-Turnier 
Samstag, 11.03.         ganztags                    Aufbau  
                                                                      Bürgermeisterwahlen 
Sonntag, 12.03.         ganztags                    Bürgermeisterwahl 
Donnerstag, 16.03.   12.00 – 22.00 Uhr      Probe Musical 
Freitag, 17.03.            10.00 – 22.30 Uhr      Probe Musical 
Samstag, 18.03.        8.00 – 23.30 Uhr       Musical „Freilichtträume 
                                                                      Galaabend“ 
Sonntag, 19.03.         8.00 – 23.30 Uhr       Musical „Freilichtträume 
                                                                      Galaabend“ 
Donnerstag, 23.03.   ab 13.00 Uhr              Aufbau Jubiläums- 
                                                                      veranstaltung  
                                                                      Turnverein UH 
Freitag, 24.03.           ganztags                    Jubiläumsveranstaltung 
                                                                      Turnverein UH 
Samstag, 25.03.        vormitttags                Abbau Turnverein UH  
Wir bitten die Vereine um Beachtung!  
Ortsverwaltung Unterharmersbach 

Am Samstag sind wir vertreten: 
Franz Bischler, Gengenbach, Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Markus Bischler, Gengenbach, Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Ulrike Brucker-Heitzmann, Fischerbach, Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Metzgerei Damm, Zell a. H., Wurststand, Grillwürste, gekochte Fleischspezialitäten im Glas 
Stephan Deuchler, Kehl, Obst und Gemüse 
Detlef Eisenmann, Gengenbach, Tiroler Spezialitäten 
Gärtnerei Kühnis, Ohlsbach, Pflanzen, Blumen 
Daniel Harter, Gengenbach, Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Manuel Herp, Ortenberg, Obsterzeugnisse 
Bernd Joos, Elzach, Eigene Metzgereierzeugnisse 
Raya-Feinkost, Altensteig, mediterrane Spezialitäten 
Simone Rieger-Schmider, Zell a.H., Handgemachte Seifen u. Bio-Pflanzenöle 
Christian Schwarz, Zell a. H.,  eigene Metzgereierzeugnisse, Holzofenbrot u. Hombacher Hof-Käse 
Klaus Waidele, Zell a. H., Imkerei-Produkte 
Angelika Welle-Männle, Backwaren, Kaffee, Kuchen 
 

 Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Immer samstags, von 7.00 bis 12.00 Uhr 
Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Verkauf erst  

um 7.00 Uhr beginnt und geben Sie vorher den Marktbeschickern 
die Möglichkeit, Ihren Stand aufzubauen! 

Zeller Städtle-Markt  
… der neue kommunikative Treffpunkt im Harmersbachtal!

– ANZEIGE –

Die Stadt Zell am Harmersbach sucht zum nächstmöglichen 
 Zeitpunkt einen  

Personalsachbearbeiter (m/w/d) 
in Teilzeit (mind. 70%) oder Vollzeit 

Ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte unserer Home-
page im Internet unter www.zell.de > Aktuelles > Stellenangebo-
te.   
Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne Hauptamtsleiterin Saskia 
Oschwald, Tel. 07835/6369-201, zur Verfügung. 



Sperrmüllabfuhr 
Die nächste Sperrmüllabfuhr  für Zell a.H. findet am:  

Dienstag, den 07. März 2023  
statt.  
Abfuhr-Termine für Unterharmersbach ist am 20.Juli 2023 und 
für Unter- und Oberentersbach sind am 20. September 2023  
Bei der Sperrmüllabfuhr werden nur Abfälle aus privaten Haus-
haltungen mitgenommen. (z.B. Stühle, Betten, Matratzen, Mö-
bel/Polstermöbel, Sonnen-schirme, Skier/Skischuhe, Teppi-
che …..usw.)  Der Sperrmüll muss handlich bereitgestellt wer-
den und Einzelstücke dürfen ein Gewicht von 50 kg und eine 
Breite von 1,5 m nicht überschreiten. Metallteile sollten ge-
trennt bereitgestellt werden.  
Nicht mitgenommen werden: 
Autoreifen, Elektroherde, Farben, Staubsauger, Kühlgeräte, 
Waschmaschine, Bildschirme, Elektroschrott, Duschwannen, 
Sanitärabfälle, Fenster/Türen und Ölradiatoren.  
Bei den Abfallanlagen können Kühl-, Elektro- und Elektronikge-
räte sowie Metallschrott kostenlos, Altreifen und Restmüll ge-
gen Gebühr abgegeben werden. Kartonagen können über die 
grüne Tonne entsorgt oder kleingemacht und gebündelt bei 
der Leerung dazugestellt werden.   
Farben, Lacke, Lösungsmittel u.ä. sowie Ölradiatoren können 
kostenlos bei der Problemstoffsammlung (zweimal im Jahr) ab-
gegeben werden.   
Abfallanlagen und Termine stehen auf der Rückseite Ihres ak-
tuellen Abfallabfuhrkalenders.  
Weitere Auskünfte erteilt das Abfallberaterteam des Ortenau-
kreises unter der Rufnummer: 0781 / 805 – 9600 oder unter 
www.abfallwirtschaft-ortenaukreis.de 
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Die Abfallabfuhr findet kommende Woche wie folgt statt:  
Zell am Harmersbach: 

Dienstag, 7. März: Sperrmüll 
Freitag, 10. März: Graue Tonne  

Zell-Unterharmersbach: Keine Abfuhr!  
Zell-Unterentersbach: Keine Abfuhr!  
Oberentersbach: Keine Abfuhr!

Abfall-Abfuhrtermine

Öffnungszeiten Museen: 
• Heimatmuseum Fürstenberger Hof:  

… macht Winterpause! Sonderführungen ganzjährig möglich. Infos 
unter Tel. 07835 6369-240  

• Storchenturm-Museum   
… macht Winterpause! Sonderführungen ganzjährig möglich. Infos 
unter Tel. 07835 6369-240  

• Breig’s Motorrad- und Spielzeugmuseum 
(Hauptstraße 2, Tel. 07835 4267801, www.breigs-museum.de) 
Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr für Sie geöffnet.  

• Zeller Keramik 
Werksverkauf und museale Ausstellung 
(Hauptstraße 48, Tel. 07835 4265902) 
Montag bis Freitag 10 bis 16 Uhr u. Samstag 10 bis 13 Uhr geöffnet.  

• Akkordeon-Harmonika-Museum 
Hans Stadelmann – Besichtigung nach tel. Vereinbarung 07835/3064  

• Rundofen – Zeller Industriegeschichte erleben! 
Donnerstag, Freitag und Sonntag 14 bis 17 Uhr geöffnet. 
Jeden ersten Sonntag im Monat kostenlose Führung um 14.30 Uhr! 
Sonderführungen ganzjährig möglich. Tel. 07835 6369-240.  

• Villa Haiss, Museum und Galerie für zeitgenössische Kunst 
Samstag und Sonntag 14 bis 18 Uhr sowie an Feiertagen  
(außer 25.12, 26.12. und 01.01.) und nach Vereinbarung. 
Tel. 07835 549987, www.villahaiss.com. Ausstellung bis 29.01.2023,  
Emil Schumacher: Erprobung neuer Freiheiten,  
Tobias Molitor: Thank you for shopping  

• Historische Buchdruckerei im Gewölbe 
Öffnungszeiten und Führungen nach Vereinbarung! Tel. 07835 215 

Tourist-Information 
Zell am Harmersbach 
Tel.0 78 35/63 69 240 • E-Mail: tourist-info@zell.de

Buchen Sie in der Tourist-Information 
• »Annis Schwarzwald-Geheimnis« … Outdoor-Escape-Erlebnis  

für die ganze Familie 
• Stadtführungen … geheime Ecken entdecken 
• Erlebnis-Stadtführung … »Hesch’s schu g’hört«, »De Sprücheklopfer«, … 
• Kinder-Stadtführung … spielerisch Geschichte erleben 
• Rad-Stadtführung … Zell erfahren 
• Museums-Führungen … Geschichte, Tradition und Kunst 
• Kirschtorten-Seminar … das Geheimnis der beschwipsten Torte 
• Führung zur Geschichte der Zeller Keramik …  

»Buntes Geschirr – karges Leben«  
Zum Verschenken oder Selbstschenken erhältlich 
Für Lesebegeisterte und Zell-Liebhaber 
• Buch Stadtchronik: »Zell a. H. im Wandel der Zeit« 
• Buch »Zierkeramik aus Zell a. H.« 
• Buch »Retrospektive – Alte Zeller Maler« 
• Buch »Ritter von Buß – Professor, Politiker und Katholik« 
• Buch »Was es in Zell nimmi git« 
• Buch »Spaziergang durch das alte Zell« 
• Buch »Unterm Storchenturm – Leben in Zell in den 1950er Jahren« 
• Buch »Von Erde bist du genommen« 
• Heimatbuch Fra  uenstein »Fiele einer vom Himmel« 
• Buch »Himmel über der Ortenau« 
• Mal- und Rätselspaß mit Anni 
• Wimmelbuch Anni  
Bücher Zeller Autoren – im Buchhandel erhältlich ... 
• B. Horst Feuer: Mit dem letzten Zug  
Für Wanderer 
• Wanderkarte Mittlerer Schwarzwald Gengenbach/Harmersbachtal 
• Wandervorschläge im mittleren Schwarzwald 
• Wanderkarte »Adlergrenzsteine« 
• Wanderflyer »Hahn-und-Henne-Runde« 
• Wanderflyer Panorama-Kneipp-Rundweg  
Für Radler und Mountainbiker 
• Rad-Wanderkarte 
• Tourenbuch Kinzigtal-Radweg 
• Mountainbike-Karte »Vorderes Kinzigtal«  –  

wegen Neuauflage zum SONDERPREiS (€ 2,00 statt € 6,90)  
Kostenlos 
• Ausflug-Tipps in der Region                                           … und vieles mehr!
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■ Berggasthof Durben                                                                                     
Winterpause von November 2022 bis einschließlich März 2023  
■ Caféhaus Dreher 
Tel. 07835 548805, www.stadtbaeckerei-dreher.de  
■ Café Welle-Männle, Tel. 07835 468   
■ Bierstube zum Jumbo                                            Kein Ruhetag 
Tel. 015110764350, täglich ab 16.00 Uhr geöffnet  
■ Bistro Asia, Tel. 07835 630707  
■ Bistro Picknick, Tel. 07835 54406  
■ Bistro Wagner 
Tel. 07835 634990, www.bistroservice.de  
■ Clubheim FV Unterharmersbach             Donnerstag Ruhetag 
Tel. 07835 631333 oder 0176 46006063  
■ Eiscafé Costa Smeralda „Hirschgarten“  
Tel. 07835 4218926  
■ Eiscafé Venezia  
Tel. 07835 2179978   
■ Gasthaus Schwarzer Adler                            Dienstag Ruhetag 
Thai Spezialitäten, Tel.: 07835/4219929                                             
■ Gasthaus Waldhorn (Oberentersbach)          Montag Ruhetag 
Tel.: 07835/7105                                                                                   
■ Gasthof Adler 
Tel. 07835 286 oder 0176 21681770  
■ Gasthof Grüner Hof 
Tel. 07835 6330, www.gruener-hof.net  
■ Gasthof-Pension Zum Ochsen                        Montag Ruhetag 
Tel. 07835 63570, www.schwarzwald-ochsen.de 

■ Hotel Klosterbräustuben 
Tel. 07835 7840, www.klosterbraeustuben.de  
■ Hotel-Gasthof Kleebad                                     Montag Ruhetag 
Tel. 07835 3315, www.kleebad.de  
■ Hotel-Restaurant Sonne                             Mi. und Do. Ruhetag 
Tel. 07835 63730  
■ Hotel-Restaurant Zum Pflug, Unterentersbach 
Tel. 07835 429, www.pflug-zell.de 
■ Landgasthof Rebstock Stöcken                   Samstag Ruhetag 
Tel. 07835/7589  
■ Partyhaus-Bärenkeller – Catering von Feinsten – Klaus Jilg 
Tel. 07835 547232, www.jilg-catering.de  
■ Restaurant Bräukeller 
Tel. 07835 548800, www.braeukeller-zell.de     Mo. u. Di. Ruhetag  
■ Restaurant Poseidon 
Tel. 07835 548750, www.poseidon-zell.de  
■ Ristorante Pizzeria Krone 
Tel. 07835 5658, www.krone-zell.de  
■ Ristorante Pizzeria La Piazza da Pietro 
Tel. 07835 426055 
■ Vesperstube s’Schwarz-Webers, Unterentersbach                  
Tel. 07835 5400811. Geöffnet von Do.-Sa. ab 16 Uhr. Sonn- und Feiertage ab 11 Uhr  
■ Zeller Imbiss 
Tel. 07835 6313870 oder 0176 22682709  
■ Zeller Pils Pub                                                         Kein Ruhetag 
Tel. 07835 1307  
■ Kuhhornkopfhütte – Wander- u. Freizeitverein UH 
geöffnet an Sonn- und Feiertagen, von 10.00 bis 18.00 Uhr

Gastronomie Zell a. H.
■ Bienenmartins Imkerei, Stöcken 4, Zell a. H., Tel. 0160 90 52 28 62, 
www.bienenmartin.de – Versch. Honigsorten, Geschenke,  
Honigkreationen z.B. mit Frucht, Honigbier, Honigspirituosen 
Freitags von 16 bis 19 Uhr (oder nach Vereinbarung)

– ANZEIGE –Hofläden Zell a. H.

■ S’Mattebure Hofladen, Egelwaldstr. 1, Uha., Tel. 07835/8268 
Selbstbedienung tägl. ab 9 Uhr, Hofladen Freitag 9 bis 18 Uhr. 
Viele tolle Hofprodukte: frisches Holzofenbrot (Di. ab 7 Uhr,  
Fr. ab 10 Uhr), Freilandhähnchen, Schnäpse & Liköre. 
Tägl. frisch: Obst & Gemüse d. Saison, Freilandeier, Eierlikör. 

■ Biohof Reber, Dorfstr. 13, Zell-Unterentersbach, Tel. 07835/31 26, 
www.biohof-reber.de  
Eigener Anbau und Naturkosthandel. Geöffnet Dienstag und Freitag 
von acht bis acht. Freitag ab 12:00 Uhr frisches Brot.

Haben Sie Interesse an einer Service-Anzeige? Dann rufen Sie 
uns an: Telefon: 0 78 35/215 · E-Mail: info@schwarzwaelder-post.de  
                                                           Ihr Verlag Schwarzwälder Post 

■ Martinas Schwarzwald Spezialitäten Lädele  Tel. 0176 55924612 
Steinenfeld 10. So gut schmeckt Heimat! Leckere Spezialitäten  
von über 15 landwirtschaftl. Familienbetrieben vorwiegend aus dem 
Harmersbach- und Kinzigtal. Freitags von 9.00 bis 17.30 Uhr. 
www.martinas-spezialitaeten.de

■ Honigstüble, Imkerei Waidele, Kirnbach 7, Unterharmersbach, 
Tel. 07835/5178 – versch. eigene Honigsorten, Honigbier v.  
Bier eckle, Honigpräsente, Diverses mit Honig, geöffnet nach  
telef. Vereinbarung, 1. und 3. Samstag Zeller Städtlemarkt

■ Hofbrennerei Gutmann, Dorfstr. 30a, Unterentersbach,  
Tel.: 0152/29543179. Gr. Auswahl an feinsten Likören und Bränden/ 
Goldbränden aus unserer Manufaktur. Von der Frucht bis zum  
Endprodukt – 100% handgemacht. Mobile Likörbar zu vermieten. 
Gerne anrufen/whatsapp oder einfach durchkommen und klingeln.



Vereinsnachrichten 
Zell am Harmersbach 

SKC Unterharmersbach 
Spielvorschau  
Samstag, 4. März 2023 
14:00 Uhr – 1. Bundesliga - Männer 
TSV Breitengüßbach 1 - SKC Unterharmersbach 1 
live auf sportdeutschland.tv   

13:30 Uhr – Verbandsliga - Männer 
SG ESV Weil/A9 Malsburg 1 - SKC Unterharmersbach 2  
16:30 Uhr – Landesliga A - Männer 
SKC Unterharmersbach 3 - SKC Scherzheim/Helmlingen 1 
live auf sportdeutschland.tv   
15:30 Uhr – Bezirksklasse A 
KSC Önsbach X2 - SKC Unterharmersbach 4 
 
Sonntag, 5. März 2023 
14:30 Uhr – Verbandsliga - Frauen 
KSC Önsbach 1 - SKC Unterharmersbach 1  
10:00 Uhr – Bezirksklasse B 
KSC Zusenhofen X2 - SKC Unterharmersbach 5 
 
Heimspiele werden im „Grünen Hof“ ausgetragen. 
 
 

Wander- und Freizeitverein 
Unterharmersbach 

Waldspeckgrillen am 04.03.2023  
Treffpunkt ist um 15 Uhr am Adler Wan-
derparkplatz. Eine gemütliche Wanderung 
führt bis zur Wassertretstelle in Hinterham-
bach, wo auch das Waldspeckgrillen statt-
findet. Dort werden die Wanderer mit Ge-
tränken, Stockbrot, sowie gegrilltem Wald-

speck und Würstchen empfangen. Gäste und Kinder sind herz-
lich willkommen.  
Anmeldung bis 02.03.2023 bei Thorsten Reich, Tel. 07835/ 
547749.  
 
 

Schwarzwaldverein Zell a. H. 
Auftak-Wanderung der Dienstagswanderer 
am 14. März 2023 nach Stöcken   

Zum Start des Wanderjahres der Dienstags-
wanderer des Zeller Schwarzwaldvereins geht 
es mit einer leichten Tour am Dienstag den 14. 
März von Zell über Biberach nach Stöcken/ 
Unterentersbach. Wanderzeit: ca. 1,5 Stunden. 
Die Wanderer, geführt von Maria Haseidl, fah-

ren mit dem Bähnle nach Biberach. Vom Bahnhof Biberach 
geht es durch Biberach in Richtung Kinzig. Am Kinzig Damm 
angekommen, geht es gemütlich und eben Flussaufwärts im-
mer am Rückhaltebecken entlang, bis zur Einkehr in Stöcken 
im Landgasthof Rebstock.  
Hier wird in geselliger Runde das kommende Wanderjahr ent-
gegengeeifert mit dem einen oder anderen Wandervorschlag 
für die kommende Wandersaison.   
Die Strecke bis zur Einkehr betrifft fünf Kilometer, der Heim-
weg, je nach eigenem Wunsch, ca. dreieinhalb Kilometer.  
Alle Mitglieder, Wanderfreunde*innen, Gäste, Jung und Alt 
sind herzlich eingeladen.    
Treffpunkt ist am Bahnhof Zell um 13 Uhr.    
Auskunft bei Michael Mietzner unter 07835/547 9660.  
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Forum älterwerden Zell a. H. 
Einladung zum Seniorennachmittag 
„Der Kreuzweg in der Pfarrkirche St. Symphorian in Zell“   

Am Mittwoch, 15. März 2023, um 14 Uhr 
lädt das FORUM älterwerden Zell alle Senio-
rinnen und Senioren zu einem Beisammen-
sein bei Kaffee & Kuchen in das Pfarrheim in 
Zell ein. Im Mittelpunkt des Nachmittags 

steht die Betrachtung des Kreuzweges der Stadtpfarrkirche St. 
Symphorian. Dr. Dieter Petri wird den Kreuzweg in Bildern 
und in Worten nachvollziehen und über das Leben des Künst-
lers Konrad Schmider informieren.   
Das Team FORUM älterwerden Zell freut sich darauf, viele Be-
sucher begrüßen zu dürfen. Herzliche Einladung. 
  

LandFrauen Entersbach 
Die Kraft meiner Stimme –  
Warum heilsames Singen uns gut tut  

Die LandFrauen Entersbach laden am Mitt-
woch 22. März 2023 von 19:30 Uhr bis 21:00 
Uhr zum Singen mit Ruth Griesbaum ein. Die 
Veranstaltung findet im Dorfgemeinschafts-
haus (1. Stock) in Zell-Unterentersbach statt. 

 
Leistungsfreies Singen ist eine wunderbare Möglichkeit, aktiv 
die Gesundheit und Selbstheilungskräfte zu fördern, da es sich 
positiv auf unser seelisches und körperliches Wohlbefinden 
auswirkt. Es stärkt unser Immunsystem und unsere innere 
Widerstandskraft.  
An dem Singabend lernen Sie mit einem einfachen Warm-up 
Programm sowie spielerischen Atemübungen, die auch im All-
tag angewendet werden können, ihre Stimme zu aktivieren. 
Ohne Notenkenntnisse, ohne üben, ohne Leistungsdruck, ver-
bunden mit einfachen Bewegungen, singen wir einfache Lie-
der aus verschiedenen Kulturen, die mehrmals wiederholt wer-
den, um so eine tiefe kraftvolle Wirkung entfalten zu können.  
Der Abend richtet sich sowohl an Menschen, die wenig oder 
negative Singerfahrungen gemacht haben, als auch an begei-
sterte Sängerinnen, die sich selbst und anderen heilsame Sin-
gerfahrungen schenken möchten.  
Zu empfehlen ist bequeme Kleidung und Schuhe (evtl. auch 
warme Socken) und bringen Sie etwas zu trinken mit.  
Kosten: Gerne nehmen wir eine Spende für einen guten Zweck 
entgegen.  
Herzliche Einladung an alle.  
Anmeldung bis zum 15.03.2023, Tel. 07835 7974 oder Email: 
landfrauen-entersbach@web.de.  
 
 

TSC Harmersbachtal 

Aus der Zell TANZT-Reihe  
ZELL TANZT am 5. März Line Dance 
Dass Tanzen nicht nur als Paar möglich ist, son-

dern auch alleine viel Spaß bereiten kann, davon kann man 
sich beim Line Dance Abend am Sonntag, den 5. März über-
zeugen. Zwischen 17.00 bis 20.15 Uhr werden in zweimal 1,5 
Stunden zu einem Preis von 20 € pro Person verschiedene Li-
nientänze einstudiert. Hiermit bietet sich allen, denen ein ge-
eigneter Partner für den Gesellschaftstanz fehlt, die Möglich-
keit, zwar alleine aber in einer Gemeinschaft der Leidenschaft 
des Tanzens nachzugehen. Sollten sich basierend auf dem 
Abend ausreichend Interessierte finden, so ist angedacht, dass 
eine eigene Line-Dance-Gruppe im TSC etabliert wird. Wer 
Interesse hat, dabei zu sein, kommt am 5. März um 17.00 Uhr 
in die Jahnturnhalle beim Fußballplatz in Zell am Harmers-
bach (Jahnstraße 17). 

ZELL TANZT auf der Hochzeit 
Alle die in diesem oder nächsten Jahr heiraten wollen oder auf 
einer Hochzeit tanzen dürfen, sollten sich die drei Sonntage 
des 12., 19. und 26. März 2023 freihalten, denn von 17.00 bis 
18.20 Uhr findet ein spezieller Hochzeitstanzkurs statt, so dass 
man perfekt auf den Hochzeitstanz vorbereitet ist. Die Kosten 
betragen 45 € pro Person. Wer Interesse hat, kommt am  
12. März in der Jahnturnhalle beim Fußballplatz in Zell am 
Harmersbach (Jahnstraße 17) einfach vorbei. 

 
ZELL TANZT: Einladung zum Workshop am Sonntag, den 02. 
April 2023 
Die erfolgreiche Reihe „ZELL TANZT“ geht in die nächste 
Runde! Der TSC Harmersbachtal e.V. veranstaltet am Sonn-
tag, den 2. April 2023, den nächsten Tanzworkshop mit dem 
anerkannten und erfahrenen Trainer A (DTV) Bernd Jung-
hans, zu dem Mitglieder aber auch externe Tänzerinnen und 
Tänzer eingeladen sind. Der Workshop setzt sich auch aus drei 
Blöcken zusammen: 
• von 10.30 – 12.00 Uhr Block 1 mit Rumba 
• von 12.15 – 13.45 Uhr Block 2 mit Jive / Swing 
• von 14.00 – 15.30 Uhr Block 3 mit Quickstepp / Fox  
Beim Block 2 und 3 werden Basics / Technik mit einfachen Fi-
guren für weniger Erfahrene und Fortgeschrittene vermittelt. 
Die Figuren bei Block 1 werden komplexer sein und richten 
sich deshalb an erfahrene Tänzer. Der Preis liegt je Block für 
Externe bei 15 € pro Person, die am Tag des Workshops bar be-
zahlt werden können. Interessierte kommen einfach am 
2.April zum gewünschten Block in die Jahnturnhalle beim 
Fußballplatz in Zell am Harmersbach (Jahnstraße 17). 

 
ZELL TANZT verschiedene Social Dances 
Wer begeistert den Discofox tanzt, der sollte sich die Sonntage 
im April und Mai für einen besonderen Social Dance Tanzkurs 
freihalten. Zwischen dem 16. April und dem 21. Mai werden 
sonntags zwischen 17.00 – 18.20 Uhr die modernen Social 
Dances gelehrt: Salsa, Discofox, West Coast Swing und Single 
Time Jive. Die Kosten betragen 60 € pro Person. Wer Interesse 
hat, kommt am 16. April in die Jahnturnhalle beim Fußball-
platz in Zell am Harmersbach (Jahnstraße 17). 
Fragen zu den Tanzkursen und Workshops können an 
0179/2806802 gerichtet werden. Weitere Infos finden sich un-
ter meintsc.de. 
 

Trainingsangebot gesamt  
Der TSC Harmersbachtal bietet zahlreiche Aktivitäten, an de-
nen Interessierte mitwirken können:  
• TSC Fun-Kids trainieren freitags von 17.00 – 18.30 Uhr in der 

Gymnastikhalle der Grundschule  
• Rock’n’Roll Schüler und Jugendliche trainieren mittwochs von 

18.00 – 20.00 Uhr und freitags von 17.00 – 19.00 Uhr in der 
Ritter von Buß Halle  

• Standard/Latein für Anfänger ist sonntags von 17.00 Uhr – 
18.20 Uhr und für Fortgeschrittene von 18.30 – 21.20 Uhr in 
der Jahnturnhalle  

• Boogie Woogie findet alle 14 Tage freitags von 19.15 – 20.45 
Uhr in der Ritter von Buß Halle oder der Gymnastikhalle der 
Grundschule statt. Interesse, dann erfragt den nächsten Trai-
ningstermin unter am@tsc-harmersbachtal.de  

• Move And Have Fun, das buntgemischte Gymnastikpro-
gramm findet montags von 20.00 – 21.00 Uhr in der Jahn-
turnhalle statt und man kann auch ohne Mitgliedschaft mit 
10er-Karte jederzeit einsteigen  

• Zumba findet dienstags von 19.30 – 20.30 Uhr in der Gymnas-
tikhalle der Grundschule statt. Auch hier kann man immer 
einsteigen. 

 
Weitere Informationen zum Training findet sich im Internet 
unter meintsc.de. Bei Fragen zu den Terminen, den Trainings-
inhalten oder allgemein zum TSC findet ihr dort auch die An-
sprechpartner mit Kontaktdaten. 
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Vorankündigung: Generalversammlung   
Der TSC Harmersbachtal e.V. lädt hiermit alle seine Mitglieder 
zur ordentlichen Mitgliederversammlung am Samstag, den  
25. März 2023 um 19.00 Uhr ins Hotel Klosterbräustuben (Blu-
menstr. 19 in 77736 Zell am Harmersbach) ein. Wer dies gerne 
mit einem leckeren Essen kombinieren möchte, kann bereits 
ab 17.30 Uhr kommen, zu diesem Zeitpunkt ist ein Tisch im 
Restaurant reserviert. Die Mitgliederversammlung findet dann 
ab 19.00 Uhr im Nebengebäude statt.  
Die Tagesordnung umfasst folgende Punkte: 
TOP 1: Begrüßung 
TOP 2: Rückblick und Vorschau (Jahresberichte) 
TOP 3: Kassenbericht 
TOP 4: Entlastung der Gesamtvorstandschaft 
TOP 5: Wahl von zwei Kassenprüfern 
TOP 6: Abstimmung über neue Satzung 
TOP 7: Ehrungen 
TOP 8: Wünsche und Anträge 
TOP 9: Sonstiges  
Wünsche und Anträge für die Generalversammlung sind bis 
zum 11. März 2023 per Mail an den 1. Vorsitzenden Karsten 
Weber (E-Mail: kw@sc-harmersbachtal.de) zu senden. 
 
 

Kolpingfamilie Gengenbach 
Gebrauchtkleidersammlung am 11. März  
Die Kolpingfamilie Gengenbach beteiligt sich an der Ge-
brauchtkleidersammlung am 11. März. Die Sammlung findet 
in Zell a. H. mit Teilorten statt. Gesammelt werden neben Klei-
dern auch Schuhe (paarweise zusammengebunden), Weißwä-
sche und Federbetten.  
Schauen Sie doch in Ihren Schränken ob Sie Bekleidung, Schu-
he, Weißwäsche oder Federbetten haben, die Sie nicht mehr 
brauchen und die Ihnen nur Platz versperren. Mit einer Klei-
derspende können Sie nicht nur Platz in Ihren Schränken 
schaffe, Sie helfen auch uns bei unserer Arbeit.  
Wir bitten Sie, Ihre Kleiderspende am 11. März bis um 8:00 
Uhr gut sichtbar am Straßenrand zu deponieren. Sollten Sie 
nicht die verteilten Säcke verwenden, so bitten wir Sie die Klei-
derspende mit dem Vermerk „Kolping“ zu kennzeichnen. Die 
Tüten werden am Sonntag den 04. März mit dem Guller ver-
teilt. Auch liegen Tüten in der Kirche aus.  
Sollten Sie weitere Säcke benötigen oder Fragen zur Samm-
lung haben, werden wir Ihnen unter der Rufnummer 07803-
4625 oder 7177 weiterhelfen.  
Für Ihre Spende und Unterstützung bedanken wir uns recht 
herzlich. 
 
 

Kleintierzuchtverein C855  
Zell-Unterharmersbach-Nordrach 
Heute Jahreshauptversammlung  

Der Kleintierzuchtverein C855 Zell-Unterhar-
mersbach-Nordrach e.V. lädt zur Jahreshaupt-
versammlung am heute, Freitag, 3. März 2023, 
alle Mitglieder und Freunde der Kleintierzüchter 
recht herzlich ein.   

Die Versammlung findet im Hotel „Klosterbräustuben“ in Zell-
Unterharmersbach statt und beginnt um 19.00 Uhr. Auf der Ta-
gesordnung stehen unter anderem Tätigkeitsberichte der Spar-
tenleiter über das vergangene Zuchtjahr 2022, Wahlen und 
Termine für das Zuchtjahr 2023. Ein wichtiger Punkt ist die 
Klärung über den Standort des Geräteschuppens. Die Belange 
der Jugend, der Geflügelzüchter und Kaninchen werden natür-
lich auch zur Aussprache kommen.   
Um eine rege Teilnahme hofft die Vorstandschaft.  
 
 

Sozialverband VdK  
informiert:  

– Viele VdK-Jubiläen –  
An Anfänge vor 75 Jahren wird erinnert  

Weitere Infos lesen Sie unter den Vereinsmitteilungen der 
 Gemeinde Oberharmersbach in diesem Amtsblatt auf Seite 31. 
  

�������	
������


Gemeinsame  
Bekanntmachungen

Caritasverbandes Kinzigtal e.V.: 

Wenn das Leben endet… »am Ende wissen, 
wie es geht« 
Kostenloses Angebot des Caritasverbandes Kinzigtal am Freitag, 
31.03.2023  
Die meisten Menschen wollen nicht im Krankenhaus, sondern zuhause 
sterben. Diese Situation stellt deren Umfeld aber oft vor Probleme, denn 
Angehörige und Freunde wissen oft nicht, wie sie damit umgehen sol-
len. 
Seit 2015 werden die von Georg Bollig entwickelten, sogenannten „Letz-
te Hilfe Kurse“ angeboten und mit großer Resonanz besucht. Wer teil-
nimmt, wird von verschiedenen Fachkräften mit den Hilfen vertraut ge-
macht, die es am Lebensende gibt und wie sich jeder-auch Angehörige 
und Freunde- einem Sterbenden zuwenden können. 
Neben dem Austausch wird auch gezeigt, was der „Laie“ für den Betrof-
fenen tun kann. 
Vor allem geht es aber auch darum, die Menschen kennenzulernen, die 
sich in der Fürsorge für Sterbende und Schwerkranke engagieren. Aus 
der Praxis erzählen Vertreter*innen der Brückenpflege, der spezialisier-
ten Palliativversorgung, des ambulanten Besuchs- und Hospizdienstes, 
Frau Melanie Friedrich (Hospizleitung Maria Frieden), der Haslacher 
Hausarzt Dr. Stephan Ziehms, sowie der Palliativmediziner Horst Gaiser. 
Der Kurs wird durchgeführt vom ambulanten Hospizdienst in Zu-
sammenarbeit mit dem Palliativteam Ortenau und dem Hospiz Maria 
Frieden. 
Mittwoch, 31.03.2023, von 18.00 – 21.00 Uhr im Caritashaus Has-
lach, Sandhaasstraße 4. 
Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, bitten wir bis zum 27.03.2023  
um Voranmeldung bei:  
– Dorothea Brust-Etzel (Tel.: 07832/99955210 *dorothea.brust-

etzel@caritas-kinzigtal.de) oder  
– Irmtraud Mussler (Tel.: 07832/99955211 *irmtraud.mussler@caritas-

kinzigtal.de)

Pflegestützpunkt Ortenaukreis – Außenstelle Kinzigtal: 

Vortrag: Vorsorgevollmacht und  
Patientenverfügung 
Am 16. März 2023 um 18.00 Uhr bietet der Pflegestützpunkt Ortenau-
kreis – Außenstelle Kinzigtal in Zusammenarbeit mit der VHS-Ortenau 
im Mehrgenerationenhaus/Caritashaus in Haslach in der Sandhaas - 
str. 4 einen Vortrag zum Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfü-
gung an. Die Referenten Petra Springmann vom Pflegestützpunkt und 
Horst Gaiser von PalliMed.Ortenau e.V. informieren praxisnah und an-
schaulich, über die rechtliche Vorsorge. Der Vortrag ist kostenlos und 
benötigt eine Anmeldung bis spätestens 14.03.2023 unter Tel. 07832 – 
99955220, -222 oder Mail: kontakt@psp-kinzigtal.de.



32

Gemeinsame Bekanntmachungen

Zell am Harmersbach Biberach

NordrachOberharmersbach

Freitag, 3. März 2023

Landratsamt  
Ortenaukreis

Für Eltern, deren Kinder an Anorexie  
erkrankt sind 
Eine Essstörung des eigenen Kindes ist meist sehr belastend für die  
Eltern und die ganze Familie. Sorgen, Ängste und Hilflosigkeit werden 
mächtig. Man möchte dem Kind unbedingt helfen können, stößt dabei 
aber immer wieder an die Grenzen im Kampf gegen „Ana“ und die eige-
nen Kräfte schwinden. Eltern, denen das bekannt vorkommt und die 
sich einen Austausch mit anderen betroffenen Eltern wünschen, melden 
sich gerne bei der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen des Landrats-
amts Ortenaukreis unter der Telefonnummer 0781 805 9771 oder per  
E-Mail unter selbsthilfe@ortenaukreis.de. 
 

Grundlehrgang in Präsenz »Sachkundenach-
weis Pflanzenschutz im Weinbau« 
Das Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Landwirtschaft, führt im Zeit -
raum vom 9. März bis 4. April einen Grundlehrgang „Sachkundenach-
weis Pflanzenschutz im Weinbau“ durch. Der Sachkundenachweis ist 
Teil der guten fachlichen Praxis und Voraussetzung für den Erwerb und 
die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, falls keine entsprechende 
Ausbildung im Beruf Landwirt/in, Gärtner/in, Winzer/in, Forstwirt/in 
oder weiterführende Qualifikationen in diesen Berufsgruppen vorliegen. 
Der kostenpflichtige Lehrgang umfasst fünf Abende und findet im Amt 
für Landwirtschaft in Offenburg statt. Den genauen Ablauf erhalten die 
Teilnehmenden nach der Anmeldung. Anmeldung online über  http:// 
ortenaukreis.landwirtschaft-bw.de unter „Veranstaltungen“. 
 

Das gehört aufs Etikett - Direktvermarktung 
ohne Kennzeichnungsfehler  
Das richtige Etikettieren ist nicht ganz einfach, da meist eine Vielzahl 
von Bestimmungen zu beachten sind und man produktspezifisch vorge-
hen muss. 
Sie sind unsicher, was Sie als Direktvermarkter beachten müssen und 
benötigen einen Überblick über die gesetzlichen Anforderungen? Das 
Amt für Landwirtschaft bietet in Zusammenarbeit mit dem Amt für Vete-
rinärwesen und Lebensmittelüberwachung im Landratsamt Ortenau-
kreis hierzu einen Onlinevortrag für landwirtschaftliche Direktvermarkter 
an. Ein Lebensmittelkontrolleur gibt Hinweise zu den Kennzeichnungs-
vorschriften in der Direktvermarktung. Die Veranstaltung findet am 
Dienstag 21. März 2023, um 16 Uhr online statt. Die Teilnehmerzahl  
ist begrenzt. Anmeldung bis 17. März online über www.ortenaukreis. 
landwirtschaft-bw.de unter „Veranstaltungen“. 
 

Den Urlaubsgästen Frühlingskräuter  
in Garten und Hof schmackhaft machen  
Zweiteilige Veranstaltung für Ferienhöfe  
Teil 1: Bei einem Spaziergang durch den Bauerngarten und um den Hof 
der Kräuterpädagogin Ulrike Armbruster entdecken die Teilnehmenden 
Kräuter, die gehegt, gepflegt oder auch geduldet werden. Die Referentin 
zeigt, wie daraus zusammen mit Urlaubsgästen besondere Mitbringsel 
aus der Frühlingskräuterküche hergestellt können. Beispielhaft stellen 
die Teilnehmenden Kräutersalz her und verpacken diese Besonderhei-
ten als kleine Geschenke. Der Workshop, den das Amt für Landwirt-
schaft im Ortenaukreis anbietet, kostet 15 Euro und findet am Mittwoch, 
29. März 2023, von 14 bis 17 Uhr im Obertal 5 in Berghaupten statt. Die 
Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung bis 14. März online über 
 www.ortenaukreis.landwirtschaft-bw.de unter „Veranstaltungen“. Teil 1 
ist unabhängig von Teil 2 buchbar.  
Teil 2: Für alle, die an Teil 1 teilgenommen haben, bietet das Amt für 
Landwirtschaft Ortenaukreis in Kooperation mit dem Fachbereich Land-
wirtschaft Breisgau-Hochschwarzwald eine weitere Veranstaltung – 
diesmal online. Hier entwickeln die Teilnehmenden gemeinsam mit den 
Referentinnen Hannelore Green und Lydia Lehmann ein Konzept, wie 
Frühlingskräuter im Garten und Hof den Urlaubsgästen schmackhaft ge-
macht werden können. Die erarbeitete Checkliste und die Kostenkalku-
lation helfen dabei, ein solches Angebot im eigenen Betrieb umzusetzen 
und es gewinnbringend zu kommunizieren. Teil 2 ist nur in Verbindung 
mit Teil 1 buchbar und findet online am Mittwoch, 10. Mai 2023,  
von 14.30 bis circa 16.30 Uhr statt. Anmeldung für die kostenfreie  
Veranstaltung bis 11. April 2023 online über www.ortenaukreis. 
landwirtschaft-bw.de unter „Veranstaltungen“. 

Anmeldung am Marta-Schanzenbach- 
Gymnasium Gengenbach zum Schuljahr 
2023/24 
Die Anmeldungen der Schülerinnen und Schüler der 4. Grund-
schulklassen zum Eintritt in die Klassen 5 des Marta-Schanzen-
bach-Gymnasiums Gengenbach für das nächste Schuljahr  
werden zu folgenden Zeiten entgegengenommen:  
Montag, 06.03.2023 bis Donnerstag, 09.03.23  
jeweils von 8-13 Uhr und 14 – 17 Uhr. 
Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. 
 
Bitte bringen Sie hierfür folgende Unterlagen mit: 
• Grundschulempfehlung und Formular zur Anmeldung an der 

weiterführenden Schule (Seite 3 und 4 der Grundschulemp-
fehlung mit Dreieck gekennzeichnet im Original). 

• Nachweis über den Masernschutz (z.B. Impfpass) 
• Identitätsnachweis (z. B. Pass oder Geburtsurkunde) 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne unter Tel. 07803/93 880 zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Schulleitung 
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Allgemeinverfügung für Geflügelhalter 
(Geflügelpest beim Wildvogel)  
Auf Grund von Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) und Abs. 2 i. V. m. Art. 55 Abs. 1 
Buchst. d) der Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhe-
bung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit sowie § 6 Abs. 2, § 7 
Abs. 5, § 13 Abs. 1 und 2 und § 65 der Geflügelpest-Verordnung in der Fas-
sung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665, 2664) i. V. m. §§ 38 Abs. 11 und 
6 Abs. 1 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) in der Fassung vom  
21. November 2018 (BGBl. I S. 1938), das zuletzt durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 21. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2852) geändert worden ist, des § 4 Vieh-
verkehrsverordnung in der Fassung vom 26. Mai 2020 (BGBl. I S. 1170) und § 
2 Abs. 2 des Tiergesundheitsausführungsgesetzes (TierGesAG) vom 19. Ju-
ni 2018 (GBl. S. 223) erlässt das Landratsamt Ortenaukreis folgende   

Allgemeinverfügung  
Am 16.02.2023 wurde eine am Vortag in 77866 Rheinau-Diersheim verende-
te Möwe zur Untersuchung an das Chemische und Veterinäruntersuchungs-
amt (CVUA) Freiburg verbracht. Die Untersuchung hat am 20.02.2023 ein po-
sitives Ergebnis auf das hochpathogene Aviäre Influenzavirus erbracht. Die 
Probe wurde umgehend zur weiteren Untersuchung an das Nationale Refe-
renzlabor für Aviäre Influenza, das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), übersandt.  
Dem Landratsamt Ortenaukreis wurde am 23.02.2023 vom FLI mitgeteilt, 
dass in der Probe das hochpathogene Aviäre Influenzavirus (Geflügelpest) 
vom Subtyp H5N1 nachgewiesen werden konnte. Daher hat das Amt für Ve-
terinärwesen und Lebensmittelüberwachung des Ortenaukreises am 
23.02.2023 als untere Tiergesundheitsbehörde den Ausbruch der Geflügel-
pest bei Wildvögeln amtlich festgestellt.  
A. Folgende Städte und Gemeinden sind von den Anordnungen für Ge-
flügelhalter unter Buchstabe B betroffen:  
Achern, Appenweier, Berghaupten, Biberach, Friesenheim, Gengenbach, 
Hohberg, Kappel-Grafenhausen (nur westlich der A5), Kehl, Meißenheim, 
Neuried, Offenburg, Ohlsbach, Ortenberg, Renchen, Rheinau, Rhinau (ge-
meindefreies Gebiet), Rust, Schutterwald, Schwanau, Willstätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Anordnungen für Geflügelhalter in Teilen des Ortenaukreises:  
1. Alle Geflügelhalter in dem o.g. Teil des Ortenaukreises haben mit soforti-

ger Wirkung das Geflügel aufzustallen. Dies gilt sowohl für private als auch 
gewerbliche Haltungen. 

Zum Geflügel zählen u. a. Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasa-
ne, Wachteln, Enten, Gänse, Strauße, Emus und Nandus.  
Geflügel darf danach nur 
a) in geschlossenen Ställen, oder 
b) unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben gegen 

Einträge gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen das Eindringen 
von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss, 

gehalten werden.  
Im Falle des Satzes 2 Buchstabe b) müssen Abdeckungen aus Netzen und 
Gittern eine Maschenweite von maximal 2,5 cm aufweisen.  
2. Alle Geflügelhalter in dem o.g. Teil des Ortenaukreises haben folgende 

Biosicherheitsmaßnahmen einzuhalten:  
a) Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte der Vögel 

sind gegen unbefugten Zutritt zu sichern. 
b) Die Ställe oder die sonstigen Standorte der Vögel sind von betriebsfrem-

den Personen nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einweg-
schutzkleidung zu betreten; diese Personen haben die Schutz- oder Ein-
wegschutzkleidung nach Verlassen des Stalles oder sonstigen Standor-
ten unverzüglich abzulegen. 

c) Die Schutzkleidung ist nach Gebrauch unverzüglich zu reinigen und zu 
desinfizieren; Einwegschutzkleidung ist nach Gebrauch unverzüglich un-
schädlich zu beseitigen. 

d) Nach jeder Einstallung oder Ausstallung der Vögel sind die dazu einge-
setzten Gerätschaften sowie der Verladeplatz und frei gewordene Stallun-
gen zu reinigen und zu desinfizieren. 

e) Eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung ist durchzuführen; über 
die Durchführung sind Aufzeichnungen zu machen. 

f) Eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Ein-
richtung zum Wechseln und Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion 
der Schuhe ist vorzuhalten. 

g) Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügel-
haltung eingesetzt und in mehreren Ställen oder von mehreren Betrieben 
gemeinsam genutzt werden, sind vor der Benutzung in einem anderen 
Stall oder im abgebenden Betrieb vor der Abgabe zu reinigen und zu des-
infizieren. 

h) Der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewah-
rung von verendetem Geflügel ist/sind nach jeder Abholung, mindestens 
jedoch einmal im Monat, zu reinigen und zu desinfizieren.  

3. Geflügelausstellungen, Geflügelmärkte und Veranstaltungen ähnlicher Art 
sind in o.g. Teil des Ortenaukreises in geschlossenen Räumlichkeiten 
durchzuführen.  

4. Die sofortige Vollziehung der in Buchstabe B der Allgemeinverfügung ge-
troffenen Festsetzungen wird, soweit die Anordnungen nicht gemäß § 37 
Satz 1 TierGesG sofort vollziehbar sind, gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet.  

5. Die Allgemeinverfügung ist befristet bis zum Ablauf des 23.03.2023, so-
lange keine öffentliche Bekanntmachung einer Fristverlängerung erfolgt. 
Die Allgemeinverfügung tritt am auf die öffentliche Bekanntmachung fol-
genden Tag in Kraft. Sie gilt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung als bekannt gegeben.  

Rechtsbehelfsbelehrung  
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach deren 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Ortenaukreis, Badstraße 20, 
77652 Offenburg erhoben werden.  

Hinweise  
1. Geflügelhalter, die ihrer Pflicht zur Meldung des gehaltenen Geflügels bis-

her noch nicht nachgekommen sind, haben die Haltung von Geflügel un-
verzüglich beim Amt für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 
des Landratsamts Ortenaukreis anzuzeigen. Dies gilt ebenso für die  
Abmeldung aufgegebener Geflügelhaltungen.  

2. Auf die Vorgaben gem. § 3 und § 4 Absatz 1 Nummer 1 der Geflügelpest-
Verordnung hinsichtlich der allgemein geltenden Vorgaben zur Fütterung 
und Tränkung sowie zur Früherkennung bei gehäuften Verlusten wird hin-
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gewiesen. Futter, Einstreu und sonstige Gegenstände sind für Wildvögel 
unzugänglich aufzubewahren.  

     Auf die Pflichten des Unternehmers (Tierhalters) nach Art. 10 der Verord-
nung (EU) 2016/429, insbesondere zur Minimierung des Risikos hinsicht-
lich der Ausbreitung von Tierseuchen und zur Verpflichtung ggf. geeigne-
te Maßnahmen zum Schutz von biologischen Gefahren gegen wildleben-
de Tiere zu ergreifen, wird hingewiesen.  

3. Geflügelhalter haben, unabhängig von der Größe des Betriebs, die Zu- 
und Abgänge von Geflügel sowie die Legeleistung und die Anzahl der ver-
endeten Tiere zu dokumentieren. Grundlage hierfür sind Art. 102 der Ver-
ordnung (EU) 2016/429 sowie Art. 22 (Zu- und Abgänge) und Art. 25 (Pro-
duktionsleistung/Morbiditätsrate) der Delegierten Verordnung (EU) 
2019/2035 zu führen. Auf die Vorgaben gemäß § 2 Abs. 2 der Geflügel-
pest-Verordnung wird hingewiesen.  

4. Der Besitzer hat Falltiere (verendete Tiere) u.a. so aufzubewahren, dass 
Menschen nicht unbefugt und Tiere nicht mit diesen in Berührung kom-
men können, § 10 Abs. 1 Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz 
(TierNebG).  

5. Für den Transport verwendete Behältnisse und Gerätschaften sind nach 
jedem Transport, spätestens jedoch nach Ablauf von 29 Stunden seit Be-
ginn des Transportes zu reinigen und zu desinfizieren (§ 17 Abs. 1 Viehver-
kehrsverordnung).  

6. In begründeten Fällen kann das Landratsamt Ortenaukreis, Amt für Veteri-
närwesen und Lebensmittelüberwachung gemäß § 13 Abs. 1 S. 2 der Ge-
flügelpest-Verordnung für bestimmte Haltungen oder Örtlichkeiten Aus-
nahmen von der Aufstallungspflicht erteilen.  

7. Ordnungswidrig i. S. d. § 64 Nummer 14b der Geflügelpest-Verordnung 
und des § 32 Absatz 2 Nummer 3 TierGesG handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. Die Ordnungswid-
rigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden. 

 
Offenburg, den 23.02.2023 
 
gez. 
Dr. Loewer (Amtsleiter) 
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Angebote des Diakonischen Werkes in Hausach 
»Warm & Lecker« 
Am Montag, 06. März 2023, bietet die Beschäftigungsprojekt-Gruppe 
»Warm & Lecker« eine frisch zubereitete Mittagsmahlzeit an. Die Es-
sensausgabe ist von 12.00 bis 13.00 Uhr im Evangelischen Gemein-
dehaus Hausach.   
Diakonie Hausach »Club Lichtblick« 
Die Gruppe Lichtblick trifft sich am Dienstag, 07. März 2023, von 9.00 
– 11.00 Uhr zu einem gemeinsamen Frühstück im Café Angelo im 
Evangelischen Gemeindehaus bei der Evangelischen Kirche.   
Diakonie Hausach »Club Lichtblick« – Tagesstätte zur Förderung 
seelischer Gesundheit »Lichtblick« Hausach: 
EX-IN – vom Psychiatrie-Erfahrenen zum Experten 
»Den reichen Schatz an Erfahrungswissen nutzen« – so lautet der Ge-
danke zu diesem Vortrag am Donnerstag, 09.03.2023, um 14.00 Uhr, 
in Hausach im evangelischen Gemeindehaus. 
Drei »Expertinnen aus Erfahrung« haben die Qualifizierungsmaßnahme 
zur EX–IN abgeschlossen und werden in der Tagesstätte den Begriff 
EX–IN erläutern, sowie über die Qualifizierungsmaßnahme und deren 
Hintergründe berichten. 
Die drei Mitarbeiterinnen sind in einer psychiatrischen Einrichtung ange-
stellt tätig, sie werden von ihrer Motivation sich als   EX-IN zu qualifizie-
ren berichten und uns über ihrem Arbeitsalltag informieren. 
Das Diakonische Werk Ortenau lädt alle Interessierten in das Evangeli-
sche Gemeindehaus, Eisenbahnstr. 58, in Hausach herzlich ein. 

Der Abwasserzweckverband 
Kinzig- und Harmersbachtal 
betreibt die Verbandsklär-
anlage Biberach/Baden 
(46.100 EW) und steht den 
neun Mitgliedsgemeinden 
beratend in Sachen „Abwas-
ser“ zur Verfügung. 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
 MITARBEITER FÜR KANALMANAGEMENT 

Schwerpunkt Tiefbau (m/w/d)  
in Vollzeit.  
Ihre Aufgaben:  
• Verwaltungs- und projektbezogene Tätigkeiten 
• Unterhaltung des Verbandssammlers und der Kanäle 
• Bearbeitung und Genehmigung von Grundstücks -

entwässerungsanträgen 
• Beratung der Gemeinden, Architekten und Bauherren 
• Betreuung der Messanlagen und Kanalbauwerke   
Ihr Profil:  
• Bautechniker, Maurermeister, Baufacharbeiter mit Tief-

bauerfahrung oder einer vergleichbaren Qualifikation 
im Bereich Kanalservice  

• Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten 
• Ein hohes Maß an Genauigkeit, Teamfähigkeit  

und Engagement  
• Bereitschaft zur Weiterbildung 
• Besitz eines PKW-Führerscheins    
Wir bieten: 
 
• Einen interessanten und abwechslungsreichen  

Arbeitsplatz 
• Einstellung im Angestelltenverhältnis nach TVöD 
• Sicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst 
• Fachbezogene Weiterbildung 
• Gutes Betriebsklima in einem innovativen Team 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
 
 
Diese richten Sie an: Verbandsvorsitzenden Jonas Breig, 
Hauptstraße 27, 77781 Biberach/Baden, gerne auch per 
E-Mail: verbandsvorsitz@azv-kinzig.de. 
 
Für Rückfragen und Auskünfte wenden Sie sich an den  
Betriebsleiter Aldrin Mattes, Tel. 07835/6340-11 oder  
aldrin.mattes@azv-kinzig.de.

Aktiv im Umweltschutz

AbwasserZweckVerband 
Kinzig- und  
Harmersbachtal 
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